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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1971

Norm

EHVB Art9 Z2

KFG 1967 §2 Z9

Rechtssatz

Zu den Begri4en "Zugmaschine (Traktor)" und "selbstfahrende Arbeitsmaschine". - Es kommt nicht darauf an, ob die

Zugmaschine im einzelnen Fall mehr oder weniger zum Ziehen und zum Transport verwendet wird, sondern darauf, ob

sie nach ihrer Bauart und Ausrüstung für einen bestimmten Zweck vorgesehen ist.
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